
Ablaufschema – Einstellung von Studentischen HK(SHK)

Zuständiger Personalsachbearbeiter auf Zuweisungsbescheid vermerkt!
Frau Heike George bzw. Frau Yvonne Hannig, Dr. Reinfried-Pohl-Zentrum für medizinische Lehre, Maris, Conradistraße 7-9

Bewilligung SHK
QSL-Kommission

Frau Jusufi

StudentInnen/SHK: Stellen Unterlagen zusammen – VOR dem nächsten Semester!:
1. aktuelle Immatrikulationsbescheinigung

2. Fragebogen zur Sozialversicherung*
 - Die Sozialversicherungsnummer kann nicht mehr nachgereicht werden!

3. Kurzpersonalbogen im FB Medizin*
  4. Selbstauskunft zur Onlineabfrage der Steuerdaten*

(*Download unter https://www.uni-marburg.de/de/fb20/studium/semesterhilfskraefte)
5. ggf. Physikums- bzw. Bachelorzeugnis

6. Ärztliche Bescheinigung über Masernschutz bzw. Masernimpfstatus
 7. zusätzlich bei HK mit ausländischer Staatsangehörigkeit:  - bei EU-Bürgern gültiger Pass

- bei Bürgern anderer Staaten gültiger Pass plus Aufenthaltstitel (Zusatzblatt)

Maris:
Ablage für Nachfrage in

Abt. und Zuordnung
Studis

Institute:
 Werben SHK an

so früh wie
möglich!!!

Controlling

SHK/Instituts
- Liste mit

Kostenstellen
-zuordnung

Institute:
1. Vereinbaren Gesamtstundenzahl mit Student/in
2. Erfassen Daten in Excel-Tabelle(SHK-Erfassung): Angabe Kostenstelle,
Tätigkeitsbeschreibung (siehe Kommentar), Vertragslaufzeit, Name, Vorname,
Matrikel-Nr., Email,  Lehrveranstaltung, unter Vertrag zu nehmende Gesamtstunden,
Stundensatz, zugewiesene SHK-Gelder
3. Sammeln alle Unterlagen der SHK und überprüfen diese auf
Vollständigkeit und Richtigkeit!
4. Senden gesamte Unterlagen per Hauspost rechtzeitig vor Beschäftigungsbeginn an
den zuständigen Personalsachbearbeiter:
   Frau H. George/Frau Y. Hannig, RPZ-Maris,

zusätzlich SHK-Erfassungsdatei per Email an
georgeh@uni-marburg.de bzw. hannigy@uni-marburg.de

Die studentische HK muss vor Arbeitsbeginn unter Vertrag stehen!



SHK :
Müssen nach Aufforderung

zur Vertragsunterzeichnung vorsprechen:

bei Frau George/Frau Hannig im Maris
(Dr. Reinfried-Pohl – Zentrum, Raum: OG/0250)

SHK:
 Leistet Arbeitsstunden und dokumentiert

diese mit Datum und Dauer.
Diese Aufstellung muss dem Institut

 am Ende der Tätigkeit vorgelegt werden.

Institut:
Sendet Stundendokumentationen von allen stud. HK (Dokumentationspflicht

ab 1. Januar 2015) des SS 2025 an den zuständigen Personalsachbearbeiter (George/Hannig)

Maris:
Erstellt ggf. Aufstockungen für geleistete

Mehrarbeit oder später hinzugekommene
Aufträge (z.B. bei Vertretung) und

weist Gehalt zur Zahlung an

Maris:
 1. Prüft Vollständigkeit der Unterlagen zum

Vertragsabschluss
2. Erstellt auf Grund der Unterlagen und

Abteilungsliste (SHK-Erfassung) einen Vertrag
bzw. bei Mehrfachbeschäftigung eine

entsprechende Aufstockung
3. Benachrichtigt SHK per Email, deren Vertrag zur

Unterzeichnung bereit liegt

SHK: Original 1
Nur bei Vollständigkeit der

Unterlagen wird auch
Gehalt gezahlt!

Maris:  Original 2
Weist Gehalt zur

Zahlung an

Institut:
Überprüft die geleistete Stundenzahl und

meldet deutliche Abweichungen
(Antrag auf Aufstockung des Stundenumfangs –
muss vom Institut und der SHK gegengezeichnet

werden)
an das Maris(George/Hannig).


